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Ausbildung zum Naturführer 
an der KVHS

Nandus in 
Nordwestmecklenburg

Neue Sporthalle für das Berufsschulzentrum eingeweiht– 
entscheidender Meilenstein für die Zukunft 

3,2 Millionen Euro in Zweifeldsporthalle investiert/
Sportunterricht jetzt in nächster Nähe möglich

„Ich freue mich vor allem mit den Schüle-
rinnen und Schülern unserer Berufsschule, 
dass wir jetzt diese wunderschöne Sport-
halle zur Nutzung übergeben können… 
Für den Standort des Berufsschulzentrums 
ist der Sporthallenneubau eine qualitative 
Verbesserung – für die Zukunft ist damit 
ein weiterer entscheidender Meilenstein 
in Richtung Standortsicherung gesetzt 
worden“, sagte Landrätin Kerstin Weiss 
anlässlich der offiziellen Einweihung im 
Dezember. 
Schüler der 13. Klasse des Fachgymna-
siums testeten sie bereits beim Volley-
ballspiel – ansonsten begann hier der 

reguläre Sportunterricht am 5. Januar.  
Mit einer Investitionssumme von insge-
samt ca. 3.265.000 Euro war dieser Hal-
lenbau derzeit die größte Baumaßnahme 
des Landkreises. „Dies ist natürlich eine 
Menge Geld. Aber: es ist gut angelegtes 
Kapital. Denn es ist eine tolle Halle ent-
standen, zeitgemäß und modern. Sie wur-
de etwa zur Hälfte gefördert, und zwar 
aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur in Verbindung mit Mitteln 
des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung. Die andere Hälfte tragen wir als 
Landkreis“, verdeutlichte Kerstin Weiss. 

Die neue Zweifeldsporthalle besitzt  einen 
zweigeschossigen Anbau auf einer Grund-
fläche von ca. 1.447 m². Das Gebäude 
weist eine Nutzfläche von insgesamt 
1.400 m² auf, 974 m² misst die Halle. 
Anerkennende Worte gab es für ihre 
tragende Holzkonstruktion. Der zwei-
geschossige Anbau wurde massiv aus 
verputztem Mauerwerk mit Stahlbeton- 
decken errichtet. 

Im Anbau sind der Eingangsbereich mit 
Foyer, ein Kraftsportraum, Umkleide- und 

„Diestelfinken” – Motiv aus dem Kalender „Hubertustage 2015” von UP Schwarz

Fortsetzung auf S. 4

Ein friedvolles und erfolgreiches, 
ein gesundes und glückliches neues Jahr 

wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 
des Landkreises Nordwestmecklenburg

Kerstin Weiss
Landrätin

Klaus Becker
Kreistagspräsident



„Es ist gelungen, das anfänglich 
drohende Defizit nach der ersten 
Planungsstufe von 7,2 Mio. Euro im 
Ergebnishaushalt auf knapp 3,5 Mio. 
Euro zu senken. Das sind logischer-
weise immer noch 3,5 Mio. Euro 
Defizit zu viel. Aber es ist eine Ver-
minderung des Defizits von den ver-
anschlagten 4,2 Mio. Euro im Haus-
halt 2014 um 700.000 Euro. ..Der 
Finanzhaushalt weist ein gutes Plus 
von über 4 Mio. Euro aus…
Mit dem gleichzeitig vorgelegten 
Haushaltssicherungskonzept (HSK) 
wird der Weg einer nach haltigen 
Haushaltssicherung und Haushalts-
konsolidierung weiter verfolgt mit 
dem Ziel, die finanzielle Leistungs-
fähigkeit des Land kreises vollständig 
wieder herzustellen… Dabei sieht 
der Landkreis nicht nur seine eigene 
finanzielle Lage. Zu berücksichtigen 
ist auch die Situation der kreisange-
hörigen Städte und Gemeinden
Die Beibehaltung des – im 3. Haus-
haltsjahr stabilen – Kreisumlage(KU)-
Hebesatzes von 43,67 % ist da-
her ein wichtiger Anker in diesem 
Haushalt. Auf der Basis gestiegener 
Kreisumlagegrundlagen durch Steu-
ern und Zuweisungen in den Städten 
und Gemeinden unseres Land kreises 
steigt 2015 auch der Ertrag im Haus-
halt des Landkreises (ein Plus von 10 
Mio. Euro Umlagegrundlagen ent-
sprechen aktuell einem Plus von 4,3 
Mio. Euro Kreisumlage).
 
Am Bestand der freiwilligen Leis-
tungen wird es 2015 keine Ein-
schränkungen geben. Aus dem 
„Kommunalgipfel“ resultieren für 
Nordwestmecklenburg von 2014 
–2017 durchschnittlich 3 Mio. Euro 
Einnahmen pro Jahr… Einige Zahlen 
und wichtige Maßnahmen des Haus-
haltes 2015 :
 
• Der Haushalt 2015 umfasst 205 
Mio. Euro ordentliche Aufwen dungen 
im Ergebnishaushalt sowie ordent-
liche Einzahlun gen im Umfang von 
198 Mio. Euro im Finanzhaushalt.
 
• Im Haushalt dominieren die 
Pflichtaufgaben. (Nur 0,62 % der 
Gesamtaufwendungen sind freiwilli-

ge Leistungen.) Mit 122 Mio. Euro (= 
59,36 % der Gesamtaufwendungen) 
stehen vor allem die Aufwendungen 
der sozialen Sicherung im Vorder-
grund… In diesen Bereichen zeigen 
sich 2015 auch die wesentlichen  
Kostensteigerungen des Haus-
haltes… 

Der Haushalt 2015 gründet sich 
noch auf ein gutes Fundament der 
Vorjahre. Ein Indiz dafür ist der heute 
vorliegende – erste doppische – Jah-
resabschluss 2010, dessen positiver 
Abschluss mit mehr als 3 Mio. Euro 
vorgetragen werden kann und somit 
die Abschlüsse der Folgejahre stützt.
Für die Investitionstätigkeit stehen 
Ein- und Auszahlungen von 15,3 
Mio. Euro zur Verfügung, davon ein 
Kreditbedarf von 6.105.500 Euro .
• Schwerpunkt Erweiterungsneubau 
in Wismar, Rostocker Straße mit einer 
Förderung von je 1 Mio. Euro in den 
Jahren 2015 und 2016 , 800.000 
Euro Fördermittel stehen noch aus 
der Anschubfinanzierung der Land-
kreisneuordnung zur Verfügung. Die 
Gesamtmaßnahme ist im Haushalt 
durchfinanziert. Kommunalkredite 
sichern derzeit günstige Finanzie-
rungsbedingungen mit unter 2 % 
Zinsen p. a., was sich entsprechend 
günstig auf Folgekosten auswirkt. 
Jährliche Abschreibungen und Zin-
sen liegen unterhalb der derzeiti gen 
Kaltmiete der angemieteten Gebäu-
de in Wismar …
Weitere investive Schwerpunkte des 
Haushaltes 2015 sind:
 
•  Ausbau von Kreisstraßen, Brücken 

und Durchlässen
•  Sanierung Haus B der Förderschu-

le Sehen Neukloster (Dach); 
•  Ersatzbau für den Containerbau 

am Gymnasium Neukloster
•  die in gleicher Höhe geförderte 

Baumaßnahme Haffburg (1,3 Mio. 
Euro)"

 
Der Kreistag hat während seiner 
Sitzung am 18. Dezember 2014 
mehrheitlich dem Haushalt 2015 
und dem Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) 2015-2018 zuge-
stimmt.

Amtliche Bekanntmachungen/öffentliche Bekanntmachungen 

des Landkreises Nordwestmecklenburg

•  3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg 
(31.12.2014)

•  Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zur örtlichen Prüfung 2013 des Land-
kreises Nordwestmecklenburg (30.12.2014)

•  Beschlüsse des Kreistages Nordwestmecklenburg über die Feststellung des Jahres-
abschlusses 2010 (30.12.2014)

•  Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Nahverkehr Nord-
westmecklenburg" (30.12.2014)

•  Benutzungs- und Entgeltordnung des Landkreises Nordwestmecklenburg für die 
Nutzung kommunaler Einrichtungen des Bereiches Schulen inkl. Anlage B (Entgelte) 
(30.12.2014)

•  Aufhebungssatzung zur Gebührensatzung – Bereich Schulen vom 03.11.1998 mit 
der 1. Änderung zum 01.01.2002 (30.12.2014)

• Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Boize-Sude-Schaale (22.12.2014)
•  Vermessung der Kreisstraße 4 - Offenlegung der Niederschrift über den Grenztermin 

(17.12.2014)
•  Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung Nr. 3 zum Schutz vor der Geflügelpest 

(17.12.2014)
•  Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises Nordwestmeck-

lenburg Wirtschaftsjahr 2012 (15.12.2014)
•  Prüfungstermine Jägerprüfungen 2015 im Landkreis Nordwestmecklenburg 

(09.12.2014)
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Wer Fragen zu seinem Schwerbeschädig-
tenausweis hat oder Hilfe bei Formulie-
rungen von Widersprüchen benötigt, kann 
sich an die Behindertenbeauftragte des 
Landkreises, Ilona Scheufler, wenden.
Im Fachdienst Öffentlicher Gesundheits-
dienst ist sie auch Anlauf- und Kontakt-
stelle für Themen wie Barrierefreiheit oder 
Behindertenfreundlichkeit und versucht, 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn 

es um die Belange von Menschen mit Be-
hinderung und deren Angehörigen geht.
Die Beratung findet immer dienstags von 
9 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung im 
Fachdienst Öffentlicher Gesundheits-
dienst, Hinter dem Rathaus 15 in Wismar 
statt.
Weitere Informationen oder Anfragen un-
ter Tel.: 03841 3040 5311 oder 
E-Mail I.scheufler@nordwestmecklenburg 

Sprechzeiten der Behinderten- 
beauftragten des Landkreises

NACHRUF
 

„Die Welt braucht Menschen, die für andere da sind“
Joseph Kardinal Höffner 

Mit tiefer Betroffenheit und großer Traurigkeit haben wir die Nachricht vom Tod von
 

Frau Uta Seidel
aufgenommen. 
Mit Uta Seidel verliert unsere Region eine Persönlichkeit, die sich trotz ihrer eigenen 
gesundheitlichen Beeinträchtigung unermüdlich für ein lebenswertes Leben behin-
derter Menschen einsetzte. Voller Hingabe wirkte sie seit 1990 als Vorsitzende des 
Behindertenverbandes e.V. Grevesmühlen, war Mitbegründerin des Beirates für Men-
schen mit Behinderung des Landkreises Nordwestmecklenburg und arbeitete hier zwei 
Jahrzehnte in verschiedenen Führungspositionen. Immer wieder setzte sie sich für Bar-
rierefreiheit und Mobilität sowie für Stunden der Gemeinsamkeit ein.
Ihr leidenschaftliches Engagement war in besonderer Weise geprägt von Kompetenz, 
Zielstrebigkeit, Offenheit, Einfühlungsvermögen und herzlichem Geben. 
In Anerkennung ihrer Leistungen erhielt sie die Ehrennadel des Landkreises Nordwest-
mecklenburg für besonderes ehrenamtliches Engagement.

Voller Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Uta Seidel. 
Die Erinnerung an sie bleibt und wird stets lebendig sein. 

Landkreis Nordwestmecklenburg 
 Kerstin Weiss     Klaus Becker
    Landrätin               Kreistagspräsident

4. Sitzung des Kreistages – 
Aus der Haushaltsrede von 

Landrätin Kerstin Weiss



Der Griff eines Auto-
fahrers nach einem 
klingelnden Mobilte-
lefon ist nicht zwangs-
läufig ein Verstoß ge-
gen das Handy-Verbot 
am Steuer. Das Ober-
landesgericht (OLG) 
Köln hob die Verur-
teilung einer Autofah-
rerin zu einer Geldbu-

ße auf und kam damit zu einem anderen 
Ergebnis als zuvor das Amtsgericht.
Dem Urteil des Amtsgerichts zufolge 
hatte das eingeschaltete Handy der Au-
tofahrerin in deren Handtasche während 
der Fahrt geklingelt. Daraufhin versuchte 
der Sohn der Fahrerin, das Handy in der 
Tasche zu finden und herauszunehmen. 
Da ihm dies nicht gelang, reichte er die 
Tasche mitsamt dem Handy seiner Mutter. 
Die Frau suchte während der Fahrt in der 
Tasche nach dem Telefon, ergriff es und 
reichte es während eines Abbiegevor-
gangs ihrem Sohn - ohne zuvor auf das 
Display zu schauen. Der Sohn nahm dann 
das Gespräch dann entgegen. Das Amts-
gericht wertete das Verhalten der Frau als 
verbotene Nutzung eines Mobiltelefons 
am Steuer. In der entsprechenden Vor-

schrift der Straßenverkehrsordnung heißt 
es dazu: "Wer ein Fahrzeug führt, darf 
ein Mobil- oder Autotelefon nicht benut-
zen, wenn hierfür das Mobiltelefon oder 
der Hörer des Autotelefons aufgenommen 
oder gehalten werden muss.“ Das OLG 
wertete jedoch im vorliegenden Fall das 
Aufnehmen des klingelnden Handys durch 
die Frau nicht als ersten Schritt zur Kom-
munikation. Vielmehr habe die Fahrerin 
durch die Weitergabe des Mobiltelefons 
ohne vorheriges Ablesen des Displays 
"keinen eigenen Kommunikationsvorgang 
vorbereitet". Der Fall sei letztlich nicht 
anders zu beurteilen als die "Ortsverän-
derung eines beliebigen Gegenstands im 
Fahrzeug" - wenn der Fahrer etwa das 
Handy wegen Störgeräuschen anderswo 
hinlege.
Und auch bei abgeschaltetem Motor, 
das zeigt schon der Gesetzestext, darf 
der Fahrer mit dem Handy machen, was 
er möchte. Hierbei ist es unerheblich, 
ob die Zündung ausgeschaltet, oder der 
Motor durch eine Start-Stopp-Automatik 
abgeschaltet wurde. Dies geht aus einer 
weiteren Entscheidung des OLG Köln aus 
Oktober 2014 hervor.
Als Nutzung eines Mobiltelefons während 
der Fahrt ist jedoch bereits das Ablesen 

der Uhrzeit vom Handydisplay anzusehen, 
da dieses gegen geltendes Recht verstößt. 
Denn diese Handlung steht in einem Be-
zug zu einer der Funktionen des Geräts, 
was nach dem Wortlaut des Gesetztextes 
eben halt eine Nutzung darstellt, was 
nicht zwingend nur das Telefonieren um-
fasse, sondern auch die Nutzung des Te-
lefons als Terminkalender, als MP3-Player, 
Navigationsgerät oder Diktiergerät, sofern 
es dafür in die Hand genommen wird. Für 
Autofahrer heißt das im Umkehrschluss: 
im Auto lieber ganz die Finger vom Handy 
lassen!

Torsten Kossyk
R e c h t s a n wa lt

Fachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Strafrecht

Wismarsche Straße 4 
23936 Grevesmühlen

(03881) 78 44-0
Fax: 78 44-20

RECHTSANWÄLTIN
MADLEN ZIMMERMANN

Fachanwältin für Familienrecht
Fachanwältin für Sozialrecht 

Rosa-Luxemburg Str. 2, 23936 Grevesmühlen
Tel.: 0 38 81/4079211, Fax: 0 38 81/4079212

KLINGER-Kanzlei für Erbrecht

Rechtsanwalt Sven Klinger
Fachanwalt für Erbrecht

Fachanwalt für Steuerrecht
Testamentsvollstrecker

Schloßstraße 14 • 19053 Schwerin
Tel.: 0385/555 194 • Fax: 0385/555 149

www.klinger-erbrecht.de

KLINGER-Kanzlei für Erbrecht

Klaus Düsterhöft
Rechtsanwalt

• Arbeitsrecht • Vertragsrecht
• Familienrecht • Mahnwesen

• Grundstücksrecht
 Bahnhofstraße 21 • 19205 Gadebusch

Telefon: 03886-32 40 • Fax: 03886-22 56
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Ihr gutes
Recht

Hegede 11–15  ■  23966 Wismar                  

■  Fon 03841/40340

§§ §§

Mobiltelefon und Straßenverkehr: Aktuelles aus dem Bußgeldrecht

Rechtsanwalt 
Michael Hayn, 
Fachanwalt für 
Strafrecht und 
Verkehrsrecht

Vor dem Hintergrund steigender Energie-
kosten wissen alle Hausbesitzer: die beste 
Energie ist gesparte Energie. Eigentümer 
sollten daher genau wissen, wo ihr Haus am 
meisten Energie verliert und welche Sanie-
rungsmaßnahmen sinnvoll sind. Ist es die 
Heizungsanlage, die Fassade, das Dach oder 
die Fenster? 
Eine erste Antwort gibt die Wärmebildauf-
nahme. Hierfür wird mit einer speziellen 
Infrarotkamera ein Foto des Hauses erstellt. 
Die Bilder zeigen konkret wo Dämmpro-
bleme liegen und Wärmverluste entstehen. 
Ganz nebenbei ist eine Thermografie auch 
eine „kleine Inspektion“. So deckt sie Risse 
oder Feuchtigkeitsschäden bereits im An-

fangsstadium auf, also noch bevor größe-
re Schäden überhaupt entstehen können. 
Grundsätzlich ist jede Renovierungsmaß-
nahme eine lohnende Investition in den Wert 
und die Zukunft der eigenen Immobilie. Sie 
sollte jedoch gut geplant und wirtschaftlich 
sinnvoll sein. 
Die Wärmebildaufnahme der BKM im Wert 
von 49 EUR hilft bei der Entscheidung. Für 
BKM-Kunden ist dieser exklusive Service ko-
stenlos. Hausbesitzer können sich bei Heiko 
Bull, Gebietsleiter der BKM – Bausparkasse 
Mainz AG, Telefon 0385/4866078 für eine 
Thermografie anmelden. Zudem führt der 
Experte auch Marktwerteinschätzungen von 
Immobilien durch.                    Text: BKM

Wärmebild ist kleine Inspektion fürs Haus

RA Michael Hayn
RAin Antje Wigger

RAin Christiane Kloss

Dankwartstr. 34
23966 Wismar

Tel: 03841-3940039

www.anwälte-wismar.de

Fachanwälte für Erbrecht, Familienrecht, 
Sozialrecht, Strafrecht und Verkehrsrecht

Hayn  •  Wigger •  Kloss
Fa c h a n w ä l t e  i n  B ü r o g e m e i n s c h a f t

Mit der Ernennung von Karla 
Pelzer (m.) durch Landrätin 
Kerstin Weiss auf der jüngsten 
Kreistagssitzung im Dezember 
als Beigeordnete und 2. Stellver-
treterin der Landrätin ist die Ver-
waltungsspitze des Landkreises 
Nordwestmecklenburg nach fast 
einem Jahr wieder komplett. 1. 
Stellvertreter ist Gerhard Rappen. 
Mit Jahresbeginn übernahm die 
52jährige Juristin den Fachbe-
reich Jugend, Soziales, Bildung 
und Gesundheit.
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Sanitärräume für Schüler und Lehrer, ein 
barrierefreier Umkleide- und Sanitärbe-
reich sowie die erforderlichen Nebenräu-
me für Geräte, den Hallenwart und die 
Haustechnik untergebracht. 
Aus technologischen und statischen 
Gründen musste die geplante Sicherung 

der Böschung zum Nachbargrundstück 
Lidl-Markt, die ursprünglich im Zuge der 
Erstellung der Außenanlagen erfolgen 
sollte, vorgezogen werden. Dadurch ver-
zögerte sich der Bau etwas. 

Die Planungen liegen schon eine Weile 
zurück und wurden von der Hanse-und 
Kreisstadt Wismar vor der Kreisgebietsre-
form veranlasst. 
Die Baugenehmigung wurde im Mai 2010 
erteilt. Durch die Kreisgebietsreform, den 
damit verbundenen Trägerwechsel von 
Teilen des Berufsschulzentrums von der 
Hansestadt Wismar auf den Landkreis 
Nordwestmecklenburg und vielen zu klä-
renden Fragen kam es leider zu einer Ver-
schiebung des Baubeginns. 

Mit dem Bau der Halle wurde im Mai 
2013 begonnen. 10 Monate später – im 
März 2014 – konnte das Richtfest gefeiert 
werden. Ein behindertengerechter Zugang 

mit zwei entsprechenden PKW-Stellplät-
zen steht direkt am Sporthallengebäude 
zur Verfügung.
„Die sechs Sportlehrer des Berufsschul-

zentrums sowie Schulleiter Holger Stein- 
ebenfalls auch Sportlehrer- versicherten 
mir, dass sie sich sehr über die optimalen 
Bedingungen für den Sportunterricht freu-
en, so Kerstin Weiss.
 Damit entfallen nach vielen Jahren 
die Fremdnutzungen von Sporthallen 
im Stadtgebiet, die jeweils mit zeitauf-
wändigen Unterrichtswegen verbunden 
waren. Von den 1 010 Schülern an den 
beiden Berufsschulstandorten in Wismar 
werden pro Woche ca. 400 Schüler und 
Auszubildende die guten Möglichkeiten in 
der Sporthalle nutzen können. 
„Eine supermoderne Halle- für mich ist  
der heutige Tag ein erhebender Moment. 
Ich bin 30 Jahre als Sportlehrer tätig und 
kenne wenige so schöne Hallen wie unse-
re“, sagte Holger Stein begeistert.

Petra Rappen

Auch bis 2020 ist der Europäische Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des Ländlichen Raumes (ELER) das ent-
scheidende Förderinstrument, wenn es 
um Entwicklungsprojekte im ländlichen 
Raum geht. Neu ist die Forderung des 
Bundes und der Europäischen Union 
nach einem Integrierten Ländlichen Ent-
wicklungskonzept (ILEK). 
Will der Landkreis auch weiterhin För-
dermittel für seinen ländlichen Raum 
erhalten, ist ein ILEK zwingende Voraus-
setzung. Förderthemen der integrierten 
ländlichen Entwicklung sind z. B. die 
Dorferneuerung, der ländliche Wege-
bau, die kleinteilige touristische Weg-

einfrastruktur, Einrichtungen zur Grund-
versorgung sowie kulturelles Erbe und 
Breitbandversorgung.  Für das Denken 
und Handeln als Region Nordwestme-
cklenburg, also über Gemeindegrenzen 
hinaus, soll das ILEK die strategischen 
Voraussetzungen schaffen. 
Ausgehend von der demografischen 
Entwicklung wird im ILEK zunächst die 
Ausgangssituation in den Amtsbereichen 
und Gemeinden des Landkreises analy-
siert. Aus einer Stärken-Schwächen-Ana-
lyse werden dann Entwicklungsziele und 
Handlungsschwerpunkte abgeleitet und 
Leitprojekte beschrieben. Mit Hilfe eines 
daraus formulierten Leitbildes kommt 

man schließlich zur Entwicklungsstrate-
gie. Der gesamte ILEK-Prozess soll von 
einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung 
getragen werden, damit nicht am tat-
sächlichen Bedarf vorbei geplant wird. 
Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat 
die Erarbeitung des ILEK nach einem Teil-
nehmerwettbewerb an die DSK Deutsche 
Stadt- und Grundstücksentwicklungsge-
sellschaft mbH mit ihrem Büro in Wismar 
vergeben. 
Unter der Internetadresse http://ilek.
nordwestmecklenburg.de/ ist vom 12.Ja-
nuar bis zum 8.Februar das Online-Dia-
logforum zur Entwicklungsstrategie des 
Integrierten ländlichen Entwicklungs-

konzepts (ILEK) für den Landkreis Nord-
westmecklenburg allen Interessierten 
zugänglich.
Im Online-Forum kann jeder seine Mei-
nung zur Entwicklungsstrategie einbrin-
gen und mit anderen Teilnehmern des 
Forums diskutieren. Über die eigentliche 
Strategie, die aus den Teilen Leitbild, 
Handlungsfelder und Entwicklungsziele 
besteht, wird auf der Internetseite un-
ter der Rubrik „Entwicklungsstrategie“ 
informiert. Konstruktive Beiträge und 
eine anregende Diskussion sind für  gute 
Ergebnisse bei der weiteren Arbeit am 
ILEK in jedem Fall wünschenswert und 
vorteilhaft.

Online-Dialogforum zum 
Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK)jetzt frei geschaltet

 Die Außenansicht der neuen Zweifeldhalle des Berufsschulzentrums Nord in 
der Wismarer Lübschen Straße

Freude über die neue Sporthalle des 
Berufsschulzentrums Nord in Wis-
mar bei Landrätin Kerstin Weiss, 
Schulleiter Holger Stein und Archi-
tektin Monika Wolter (v.l.)

Das Hallenparkett besteht seine 
erste Probe beim Einlaufen…

Erster Test für die neue Sporthalle: Schüler der 13. Klasse des Fachgymna-
siums beim Volleyballspiel



Die Deutsche Verkehrswacht stiftete 1952 
eine Auszeichnung für bewährte Berufs-
kraftfahrer, die es heute in Stufen für 5, 10, 
20 und 30 Jahre unfallfreies Fahren gibt. 

Kürzlich wurden von der Verkehrswacht 
Wismar und Umgebung e.V. am Kreissitz 
in Wismar bewährte Berufskraftfahrer aus-
gezeichnet- dieses geschah zum vierten 

Mal in Folge. Landrätin Kerstin Weiss ließ 
es sich  nicht nehmen, die Auszeichnungen 
persönlich vorzunehmen und sprach von 
einer großen Verantwortung der Berufs-
kraftfahrer überhaupt und der Feuerwehr-
leute im Besonderen.
Für die Verkehrswacht Wismart steht jedes 
Jahr eine ausgewählte Berufsgruppe im 
Blickpunkt – in diesem Jahr waren es die 
Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr der 
Hanse-und Kreisstadt.Diese Auszeichnung 
ist zum einen Anerkennung für vorbild-
liches Verhalten im Straßenverkehr für eine 
bestimmte zurückliegende Zeit als Berufs-

kraftfahrer und gleichzeitig Verpflichtung 
weiterhin durch umsichtiges und rück-
sichtsvolles Verhalten anderen gegenüber 
Vorbild zu sein.
Die Feuerwehrmänner stehen als Kraftfah-
rer oft unter emotionalem Stress, denn es 
sind nicht selten Fahrten zwischen Leben 
und Tod. Das über 20 Jahre unfallfrei zu 
leisten, ist schon fast eine „Heldentat“. 
Sibylle Runge von der Verkehrswacht Wis-
mar informierte über die Hintergründe für  
die Auszeichnung. Auch der Leiter der PI 
Wismar, Dr. Michael Peters, bedankte sich 
bei den zu Ehrenden für den Einsatz. 
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Häusliche Krankenpflege Rudi Volk
Tel.: 038828 - 21550

rudi-volk@t-online.de

Pflege + med. Leistungen
zu Hause Region: Grevesmühlen

Rehna - Dassow - Schönberg

• Tagespflege
• Verhinderungspflege
• Pflegedienste
• Essen auf Rädern
• Betreutes Wohnen

Geschäftsstelle
Dorfstraße 1

23968 Gägelow

Rufen Sie uns an: 03841–227200

Nordwestmecklenburg aktuell

SeniorenRAT
Eine gute Tradition setzten Landrätin  
Kerstin Weiss und Kreistagspräsident 
Klaus Becker auch für das Jahr 2014 fort, 
in dem sie besonderes Engagement mit 
einer Spende würdigten. Einen Scheck 
über insgesamt 500 Euro überreichten 
beide jetzt an Dr. Wolfgang Röhr, Vor-
standsmitglied des Fördervereins für die 
Gästeversorgung und den Hospizbetrieb 
sowie Geschäftsführer des Biohospizes 
Schloss Bernstorf. 
Da beide auf das Versenden von Gruß-
karten verzichteten, steht dieses Geld für 
einen guten Zweck zur Verfügung und ist 
zugleich ein symbolisches Dankeschön für 
alle guten Wünsche, welche den Land-
kreis erreichen. „Wir beide wissen, dass 
dieses Geld sehr sinnvoll eingesetzt wird 
und hier weitere Unterstützung gebraucht 
wird. Mit dem Biohospiz Schloss Bernstorf 
gibt es eine Einrichtung, die vielen Men-
schen in ganz besonderer Weise hilfreich 
zur Seite steht und sie in ihrer letzten Le-
bensphase aufopferungsvoll begleitet“, 
betonte Kerstin Weiss. Und Klaus Becker 
ergänzte: „Wir können wirklich froh sein, 
eine solche Einrichtung in Nordwest- 
mecklenburg und damit in nächster Nähe 
zu haben.“  
Wolfgang Röhr freute sich über diese Auf-
merksamkeit und kündigte die Gründung 
einer Stiftung „Schloss Bernstorff“ für 

2015 an. „Wir brauchen Eigenmittel für 
die Bewirtschaftung des Biohospizes, die 
wir gegenwärtig überwiegend aus Spen-
den bereitstellen. Auch Stiftungsmittel 
sollen dann dazu dienen.“
Um die außergewöhnliche Atmosphäre 
und Betreuung der Gäste weiterhin auf 
einem hohen Niveau bieten zu können, 
sind auch weitere ehrenamtliche Helfer 
stets willkommen – so beispielsweise im 
Hospizverein für die unmittelbare Beglei-

tung oder auch in der Hauswirtschaft, in 
der Freizeitbetreuung mit Lesen, Basteln, 
Spazierengehen…und natürlich sind wei-
tere Mitglieder im Förderverein für die 
Gästeversorgung und den Hospizbetrieb 
gern gesehen.
Kontakt: 03881/ 759 56 50, 
03881/ 7595333 oder im Internet unter 
www. schloss-bernstorf.de. 

Petra Rappen

Besondere Grüße zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Landrätin und Kreistagspräsident überreichten Spende an den Förderverein für das Biohospiz in Bernstorf

Zwölf Kraftfahrer der Berufsfeuerwehr Wismar ausgezeichnet

Bewährte Kraftfahrer 2014
        Berufskraftfahrer seit  unfallfrei

Dahnke, Siegfried  41 Jahren  30 Jahre
Heinrich, Roland  37 Jahren  30 Jahre
Schwagerick, Jens  30 Jahren  30 Jahre
Albert, Thomas  30 Jahren  30 Jahre
Schütt, Michael  26 Jahren  20 Jahre
Pahl, Rainer  26 Jahren  20 Jahre
Pollak, Renee  24 Jahren  20 Jahre
Schulz, Roland  23 Jahren  20 Jahre
Warnke, Joern  22 Jahren  20 Jahre
Stanislawski, Torsten 18 Jahren  10 Jahre
Kindler, Michael  17 Jahren  10 Jahre
Sawiaczinski, Dirk  16 Jahren  10 Jahre

Die ausgezeichneten Berufskraftfahrer im Beisein von Landrätin Kerstin 
Weiss, Sybille Runge von der Verkehrswacht und Dr. Michael Peters, Leiter 
der Polizeiinspektion Wismar( vorletzte Reihe)

Bei der Übergabe einer Spende für das Biohospiz auf Schloss Bernstorf 
Landrätin Kerstin Weiss, Kreistagspräsident Klaus Becker, Geschäftsführer und 
Vereinsmitglied Dr. Wolfgang Röhr sowie Hospizleiterin Grit Büttner-Fritz (v.l.)
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Hier ist was los…in Nordwestmecklenburg und Wismar

Ganz gleich, wie das Winterwetter ist- die Kreisstraßenmeisterei ist für 
alle Fälle gerüstet und in Bereitschaft, wie diese Aufnahme aus dem 
Dezember zeigt...              Foto: Landkreis-Kreisstraßenmeisterei

„Wir sind in Bereitschaft” 

Neues touristisches Leitsystem 
auf der Insel Poel

183 wegweisende Schilder an 22 Standorten und sechs großformatige Infota-
feln an den Parkplätzen in Fährdorf, Timmendorf, Schwarzer Busch, Gollwitz, 
Hinter Wangern und am Kirchdorfer Hafen markieren seit kurzem das neue 
touristische Leitsystem auf der Insel Poel. Sie sollen den zahlreichen Touristen 
übersichtlich den Weg zu touristischen Angeboten, Sehenswürdigkeiten und 
öffentlichen Einrichtungen weisen. Insgesamt wurden 54 000 Euro inve-
stiert- davon bewilligte der Landkreis 32 000 Euro aus Fördermitteln der EU 
für die Entwicklung des ländlichen Raumes, weitere 12 000 Euro spendeten 
Gewerbetreibende und 10 000 Euro steuerte die Gemeinde Insel Poel bei.

Hannes Liebsch 
– Malerei und Grafik
 

Sonderausstellung im 
Volkskundemuseum in 

Schönberg bis zum 11. April
 
Bei vielen Menschen im Altkreis Greves-
mühlen dürfte Hans Heinrich (Hannes) 
Liebsch (1909 – 1987) noch nicht ver-
gessen sein. Der Krieg verschlug den aus 
Schneidemühl in Westpreußen stam-
menden Gebrauchsgrafiker nach Greves-
mühlen. Dort lehrte er viele Jahrzehnte 
lang an der Gewerblichen Berufsschule 
und wurde durch seine warmherzige 
und doch bestimmende Ausstrahlung 
zu einem sehr beliebten Lehrer. Dane-

ben leitete er Mal- und Zeichenzirkel an 
den Schulen der damaligen Kreisstadt 
und wurde damit zum Entdecker und 
Förderer des Talents des inzwischen als 
Maler, Grafiker und Installationskünst-
ler bekannt gewordenen Udo Rathke 
vom Mecklenburgischen Künstlerhaus 
in Plüschow bei Grevesmühlen. Aber 
Liebsch beschränkte seine Arbeit nicht 
nur auf das Weitergeben seines Könnens. 
Wenn auch durch eine schwere Kriegs-
verletzung behindert, wandte er sich 
schon bald der mecklenburgischen Land-
schaft zu, deren Formenvielfalt und mit 
den Jahreszeiten wechselnden Farben er 
gern in Aquarellen und Ölbildern fest-
hielt. Aber auch Blumen in ihrer leucht-
enden Pracht bannte er immer wieder 
auf das Papier. 
Seinen künstlerischen Nachlass in Form 
von einigen hundert Bildern und Gra-
fiken übernahm seinem letztem Willen 
entsprechend das Volkskundemuseum in 
Schönberg. Hier wurde schon zu seinen 
Lebzeiten, aber auch nach seinem Tod 
mehrfach in Ausstellungen das Anden-
ken an diesen liebenswerten Menschen 
und Künstler wachgehalten.
• Volkskundemuseum in Schönberg, An 
der Kirche 8-9, Öffnungszeiten im Win-
ter: dienstags, donnerstags, samstags 13 
bis 17 Uhr.

Neue 
Ausstellung 
im Wismarer Baumhaus
Klaus Geigle stellt derzeit im Baumhaus 
am Alten Hafen in Wismar aus. Bei seiner 
letzten Atelierausstellung überraschte 
Klaus Geigle mit einer groß angelegten, 
neuen Serie von kleinformatigen Ar-
beiten auf Holz. Bisher war Geigle als 
Maler großformatiger Landschaftsbilder 
in Erscheinung getreten, in denen er 
gleichermaßen expressiv der Farbe ihren 
Lauf ließ, sowie auch filigran gemalte 
Elemente zusammenbrachte. Aktuell 
handelt es sich bei den Bildergruppen 
um teils realistische, teils imaginäre  
Landschaften, in denen bizarre, kuriose, 
bisweilen skurrile Dinge passieren. 
Die Ausstellung ist täglich von 10 bis16 
Uhr bis zum 1. Februar 2015 bei freiem 
Eintritt zu sehen. Informationen zu den 
Ausstellungen im Baumhaus: 
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur/ 
Tel.: 03841 251 4013
Baumhaus am Alten Hafen/ 
Tel.: 03841 252524

Das älteste Haus in Grevesmühlen 
von Hannes Liebsch

Baumhaus am Alten Hafen

„Zitterpartie mit Kaktus”

„Agave”
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Altersvorsorge wird attraktiver 
So wie in den letzten Jahren steigt auch 
2015 der Abzugsbetrag für Beiträge zur 
Altersvorsorge wie der gesetzlichen Ren-
tenversicherung oder privaten Rürup-Ver-
trägen um zwei Prozentpunkte. 2015 sind 
80 Prozent der Beiträge Sonderausgaben. 
Vom Arbeitnehmerbeitrag in die gesetz-
liche Rentenversicherung werden 60 Pro-
zent berücksichtigt.
Außerdem wird mit dem „Zollkodex-
Anpassungsgesetz“ der bisherige 
Höchstbeitrag von 20.000 Euro an den 
Höchstbeitrag in die knappschaftliche 
Rentenversicherung gekoppelt. Für 2015 
sind dies 22.172 Euro. Wenn der Bundes-
rat das Gesetz am 19. Dezember bestä-
tigt, kann die Erhöhung zum 1.1.2015 in 
Kraft treten.
  

Rentenfreibeträge sinken
Ebenfalls wie in den letzten Jahren erhal-
ten Rentner, die im kommenden Jahr in 
den Ruhestand gehen, einen geringeren 
Rentenfreibetrag als frühere Rentnerjahr-
gänge. Bei Rentenbeginn 2015 beträgt 
der Freibetrag nur noch 30 Prozent der 
Jahresrente. Für Rentner früherer Jahr-
gänge bleibt eine höhere Rente steuerfrei. 
Wer Anfang 2015 in Rente geht, muss 
bereits ab einer Brutto-Jahresrente von 
mehr als 14.000 Euro mit einer Steuer-
belastung rechnen, wenn er lediglich die 
gesetzlichen Versicherungsbeiträge als 
Ausgaben geltend machen kann.
 
 Sozialversicherungsbeiträge
Gut verdienende Arbeitnehmer müssen 
2015 für einen höheren Bruttolohn Bei-
träge zahlen. So steigt die Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung 
von 5.950 Euro auf 6.050 Euro im Monat, 
in den neuen Bundesländern von 5.000 
Euro auf 5.200 Euro. Bei der Kranken- und 
Pflegeversicherung gilt ab Januar eine 
Beitragsbemessungsgrenze von 4.125 

Euro, 2014 waren es noch 4.050 Euro.
Für alle Versicherungspflichtigen än-
dern sich die Beitragssätze. In der ge-
setzlichen Rentenversicherung sinkt der 
Beitragsanteil des Arbeitnehmers um 
0,1 Prozentpunkte auf 9,35 Prozent. In 
der Krankenversicherung verringert sich 
der Beitragsanteil sogar um 0,9 Pro-
zentpunkte auf 7,3 Prozent. Allerdings 
können die Krankenkassen erstmals ein-
kommensabhängige Zusatzbeiträge fest-
legen. Ob und in welchem Umfang sich 
deshalb der Krankenversicherungsbeitrag 
verringert, hängt von den Festlegungen 
der jeweiligen Krankenkasse ab. Der 
Arbeitnehmerbeitrag in die gesetzliche 
Pflegeversicherung steigt um 0,15 Pro-
zentpunkte auf 1,175 Prozent. Kinderlose 
und Arbeitnehmer in Sachsen haben einen 
höheren Beitragssatz.

Lohnsteuer steigt oder sinkt 
Der Steuertarif ändert sich 2015 nicht. 
Dennoch ändert sich die Lohnsteuer bei 
gleichem Einkommen, da sich die Vorsor-
gepauschale ändert. So verringern sich 
teilweise die Sozialversicherungsbeiträge, 
andererseits wird der Rentenbeitrag stär-
ker berücksichtigt. 
Durch diese Änderungen wird ein Arbeit-
nehmer in der Steuerklasse I, ohne Kinder, 
der 3.000 Euro Bruttolohn im Monat er-
hält, im kommenden Jahr 52 Euro mehr 
Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag zah-
len – rund 4 Euro im Monat. Dafür zahlt er 
monatlich rund 25 Euro weniger Sozialab-
gaben. Falls seine Krankenkasse Zusatz-
beiträge erhebt, verringert sich die Lohn-
steuer, dafür steigen die Sozialabgaben.
Ein Arbeitnehmer mit 5.500 Euro Monats-
lohn muss geringfügig weniger Steuern 
zahlen. Lohnsteuer und Solidaritätszu-
schlag verringern sich um rund 17 Euro im 
Jahr, 1,50 Euro im Monat. Die Sozialabga-
ben verringern sich dafür bei ihm nur um 
rund 7 Euro im Monat. Auch hier ändern 

Zusatzbeiträge seiner Krankenkasse ne-
ben der Sozialabgabenbelastung auch die 
Lohnsteuer.

Steuerfreie Geschenke 
vom Arbeitgeber

Präsente und weitere Geschenke des Ar-
beitgebers zum Geburtstag oder anderen 
persönlichen Anlässen oder bei Betriebs-
veranstaltungen sind 2015 bis zu einem 
Wert von 60 Euro steuerfrei. Bisher betrug 
der Wert 40 Euro. Geldgeschenke sind je-
doch stets steuerpflichtig.
  
Änderungen beim Werbungsko-
stenabzug für Ausbildungen und 

bei Betriebsveranstaltungen
Mit dem Zollkodex-Anpassungsgesetz 
sind weitere Änderungen für Arbeitneh-
mer verbunden. So sollen Ausbildungen, 
die weniger als 12 Monate dauern, steuer-
lich nicht mehr als erster Berufsabschluss 
zählen. Die Folge ist, dass Aufwendungen 
für eine nachfolgende zweite Ausbildung 
nicht als Werbungskosten, sondern nur als 
Sonderausgaben berücksichtigt werden. 
Diese wirken sich jedoch nur bei demje-
nigen steuermindernd aus, der im Ausbil-
dungsjahr ein ausreichendes Einkommen 
oberhalb des Existenzminimums hat. 
Ursprünglich sollte eine Erstausbildung 
sogar erst bei mindestens 18 Monate Voll-
zeitausbildung vorliegen.
 

Für Betriebsveranstaltungen wird die 
bisherige Freigrenze von 110 Euro in ei-
nen Freibetrag geändert. Dadurch ist bei 
einem Überschreiten der Grenze nicht 
mehr die gesamte Leistung voll steu-
er- und sozialabgabenpflichtig, sondern 
nur der übersteigende Betrag. Allerdings 
werden allgemeine Kosten der Betriebs-
veranstaltung grundsätzlich wieder ein-
bezogen. Dies hatte der Bundesfinanzhof 
anders entschieden.
  

Kirchensteuer 
auf Abgeltungssteuer 

Ab dem kommenden Jahr müssen Banken 
und andere Geldinstitute bei Anlegern, 
die einer hebeberechtigten Religionsge-
meinschaft angehören, die Kirchensteuer 
zusätzlich zur Abgeltungsteuer einbehal-
ten und abführen. Bisher erfolgte dies 
nur freiwillig, wenn der Anleger der Bank 
seine Religionszugehörigkeit mitteilte. 
Nun wird die Kirchensteuerpflicht der 
Anleger automatisch beim Bundeszentral-
amt für Steuern abgefragt. Gegen diese 
automatische Abfrage ist ein Widerspruch 
möglich. In diesem Fall erhält jedoch das 
Wohnsitzfinanzamt entsprechende Infor-
mationen und kann somit kontrollieren, 
ob der Anleger in seiner Steuererklärung 
die Nachzahlung der Kirchensteuer für die 
Kapitalerträge angegeben hat. Das muss-
te er zwar bisher bereits tun, die Finan-
zämter erhielten jedoch keine Mitteilung.

20 Jahre 
Poeler Leben

Sie haben Fragen? Wir helfen!

Steueränderungen in 2015
 

Zum Jahresbeginn 2015 treten in der Einkommensteuer und bei der Sozialversicherung zahlreiche Änderungen in Kraft. Der Neue Verband der 
Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) erläutert die wichtigsten Neuerungen für Arbeitnehmer.

Lotte-Marie Zieke • Kastahn • Erinnerungen
Ihren Heimatort Kastahn musste sie verlassen, was blieb ist die 
Erinnerung an das Leben und die Menschen 

„OMI, erzähle von Kastahn...“
Wie oft hörte ich früher diesen Satz. Ich glaube, dass 
meine Kinder und Enkel sich nach meinen Erzählun-
gen gut vorstellen können, wie unser Leben damals 
verlaufen ist. Unseren wunderschön gelegenen „Hof 
am Berg“ werde ich nie vergessen! Aber auch von 
unserer zweiten Heimat will ich berichten. Es gab vie-
le schwere Jahre, aber auch lebenswerte und schöne. 
Meine Aufzeichnungen sollen meinen Nachkommen 
der hochangesehenen Familie Qualmann Verpflich-
tung sein, ihr Leben entsprechend zu gestalten.

Format: A5 • 88 Seiten • ca. 50 Abb., Softcover, 
Preis: 9,50 Euro

Landrätin Kerstin Weiss mit einer 
"süßen" Gratulation an die Vor-
sitzende Katharina Waldner (r.) 
anlässlich des 20jährigen Jubilä-
ums des Vereins "Poeler Leben". 
Tanzgruppe, Chor, Nordic Wal-
king, Töpfern, Basteln, Gesund-
heitsberatung und viele gemein-
same Unternehmungen sind nur 
einige der vielen Angebote des 
Vereins im Mehrgenerationen-
haus in Kirchdorf.
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Im Jahr 2000 wurden im Bereich der Wa-
kenitzniederung bei Schattin die ersten 
Nandus entdeckt. Diese sind aus einem 
privaten Gehege nahe der Grenze zwi-
schen Schleswig-Holstein und Nordwest-
mecklenburg entkommen. Unbekannt ist, 
wie viele Tiere in den Folgejahren noch 
aus dem Gehege über  die Wakenitz ent-
kommen konnten. Jedenfalls hat sich bis 
heute eine kleine wildlebende Population 
entwickelt, die in der Landschaft Nordwest- 
mecklenburgs bereits heimisch geworden 
ist und langsam wächst. Nandus sind auch 
an mehreren anderen Orten in Deutsch-
land in die Freiheit gelangt, konnten 
sich jedoch nie etablieren. In Nordwest- 
mecklenburg haben wir die einzige wildle-
bende Population von Nandus in Europa.

Wenn eine Tierart aus einem anderen Erd-
teil durch den Menschen in unsere hei-
mische Natur eingebracht wird, ist grund-
sätzlich Vorsicht geboten. Niemand kann 
genau wissen, wie schnell sich die neue Art 
vermehrt und ausbreitet, ob sie heimische 
Arten verdrängt, ob sie Schäden in der 
Land- und Forstwirtschaft verursacht oder 
ob sogar eine Gefahr für Menschen entste-
hen kann. Um diese wichtigen Fragen zu 
klären, werden unsere Nandus, ihr Verhal-
ten und ihre Auswirkungen auf das Ökosy-
stem seit 2008 intensiv durch die Arbeits-
gruppe Nandumonitoring unter Leitung 
von Frank Philipp sowie die Naturschutz-
behörden beobachtet. Da sich die Meck-
lenburger Nandus bereits über mehrere 
Generationen erfolgreich wildlebend ver-
mehrt haben, gelten sie rechtlich als eine 
heimische Art. Sie sind durch unser Natur-
schutzgesetz sowie durch das Washingto-
ner Artenschutzübereinkommen besonders 
geschützt Eine Bejagung ist verboten. 
Sollte durch die Beobachtungen und Un-
tersuchungen festgestellt werden, dass er-
hebliche negative Auswirkungen auf unser 
Ökosystem, die Land- und Forstwirtschaft 
oder den Menschen zu erwarten wären, 
könnte eine Bejagung von den zuständigen 
Behörden ausnahmsweise erlaubt werden.

Seit 2008 werden von der Arbeitsgruppe 
Nandumonitoring jährliche Synchron-
zählungen durchgeführt. Dabei wird das 
Gesamtverbreitungsgebiet östlich des Rat-
zeburger Sees zeitgleich durch mehrere Be-
obachter flächendeckend nach Nandus ab-
gesucht. Die Nandus leben bisher in einem 
relativ begrenzten Areal von ca. 90 km², 
vermehren sich langsam und breiten sich 
nur geringfügig aus. Bei den Zählungen 
konnten Gruppen von bis zu 40 Tieren 
beobachtet werden. Die jüngste  Zählung 
fand am 30.Oktober des vergangenen 
Jahres statt und bestätigte die Prognosen 
der Arbeitsgruppe um Frank Philipp. Die 
Population beträgt nun ca. 140 Tiere. Diese 
Anzahl wurde durch mehrere Beobachter 

innerhalb von sechs Stunden im Hauptver-
breitungsgebiet erfasst. Dies ist die höchste 
bisher ermittelte Anzahl an Nandus.

Die bei uns lebenden Tiere sind vermutlich 
Nachkommen von Nandus, deren Vorfahren 
schon länger in Gehegen in unserem Klima 
lebten und sich von Generation zu Genera-
tion besser daran angepasst haben. In dem 
kalten, schneereichen und langen Winter 
2009/2010 sind zwar viele Jungtiere ge-
storben, von den erwachsenen Tieren wur-
de er jedoch sehr gut überstanden. Beson-
ders strenge Winter scheinen die Population 
daher nicht grundsätzlich zu gefährden.

Besonders in-
teressant ist, 
wie die Nandus 
brüten und ihre 
Küken aufzie-
hen. Das Brut-
geschäft und die 
mehrere Monate 
dauernde Kü-
kenobhut wer-
den ausschließ-
lich von den 
Hähnen durch-
geführt. Die 
Hennen legen 
ihre Eier in die 
vom Hahn ge-
baute Nistgrube 
oder in der Nähe 
eines schon brü-
tenden Hahnes 
ab. Anschlie-
ßend rollt der 
Hahn die Eier 
in sein Nest. Es kommt durchaus vor, dass 
ein Weibchen bei mehreren verschiedenen 
Männchen Eier ausbrüten lässt. Da es bei 
erheblichen Störungen vorkommen kann, 
dass die Hähne ihr Gelege aufgeben oder es 
durch die Erntemaßnahmen auf Grünland 
oder in Getreidefeldern zerstört wird, er-
höht sich hierdurch die Wahrscheinlichkeit 
für einen erfolgreichen Schlupf. Die Küken 
eines Nestes schlüpfen meist innerhalb von 
24 Stunden. Der Hahn verlässt mit ihnen 
dann am darauffolgenden Tag das Nest. 
Schlüpfen Küken später oder wurden sie 
von ihrer Gruppe getrennt, können sie auch 
bei anderen Hähnen mit Küken Anschluss 
finden. Wenn man also eine Gruppe kleiner 
Nandus sieht, die von einem erwachsenen 
Tier geführt werden, dann ist das nicht die 
Mutter, oft auch nicht der Vater, sondern 
nur der Hahn, der die Eier ausgebrütet hat.

Ihre Nahrung finden Nandus auf Wild-
fluren, Feldern und Grünländern in Form 
von Blättern und Samen. Auch Insekten 
und kleine Wirbeltiere werden gefressen. 
Besonders während der ersten Lebens-
wochen nehmen die Küken neben Kräu-

tern vermehrt eiweißreiche Nahrung wie 
Insekten auf. Mit zunehmendem Alter re-
duziert sich der Anteil tierischer Nahrung 
sehr stark, bis fast ausschließlich nur noch 
pflanzliche Nahrung aufgenommen wird. 
Insgesamt profitieren die Tiere von unserer 
Kulturlandschaft. Durch die landwirtschaft-
liche Bewirtschaftung schaffen wir das von 
den Nandus benötigte Offenland und bie-
ten dieser Art ein reichhaltiges Nahrung-
sangebot. Die ganzjährige Verfügbarkeit 
energiereicher Pflanzen sichert den Lauf-
vögeln das Überleben. Vor allem in den 
Wintermonaten stellen Nutzpflanzen wie 
Raps die Hauptnahrung dar. Auch die Win-

terfütterungen 
des heimischen 
Reh- und Rot-
wildes kommen 
den Nandus 
zugute. Im 
schneereichen 
Winter 2010 
konnten die 
Tiere vermehrt 
an solchen Fut-
terstellen beo-
bachtet werden. 

Nandus nehmen 
immer nur we-
nige Teile einer 
Pflanze auf und 
bewegen sich 
bei der Nah-
rungsaufnahme 
stetig weiter. 
Dadurch wird 
eine Überwei-
dung oder Über-

nutzung einzelner Bestände vermieden. 
Aufgrund dieses speziellen Verhaltens wird 
keine einzelne Beutetier- oder Pflanzenart 
intensiv beeinträchtigt. Positiv ist dieses 
Verhalten auch aus Sicht der Landwirt-
schaft. Einzelne Blätter von Raps und Rü-
ben werden zwar angefressen, aber die 
Menge ist so gering, dass Ernteverluste 
nicht beziffert  werden können. Die Be-
hauptung eines Landwirtes, Nandus hätten 
im Winter erhebliche Schäden auf seinen 
Rapsfeldern verursacht, konnte nicht be-
stätigt werden. Der Nandu findet in un-
serem Landschaftsraum eine ökologische 
Nische vor, die noch von keiner Tierart be-
setzt wird. Die Konkurrenz zu heimischen 
Arten ist durch ein reichhaltiges Angebot 
an Lebensraumstrukturen sowie Nahrungs-
grundlagen nicht erheblich. Zeitweise fin-
den sich Rehe und Nandus sogar in losen 
Gruppen zusammen, um gemeinsam von 
der Wachsamkeit des anderen zu profi-
tieren. Ein typisches Verhalten, welches 
auch in Südamerika mit Pampashirschen 
und Maras beobachtet werden kann. 

Nandus sind Fluchttiere und laufen vor 

Gefahren davon. Genau wie Menschen 
und viele andere Tiere verteidigen jedoch 
auch Nandus ihre Jungtiere. Ähnlich wie 
eine Wildschweinmutter wird auch ein 
Nanduhahn jeden in die Flucht schlagen, 
der seinen Jungen zu nahe kommt. Nandus 
sind wendiger und schneller als ein Hund. 
Sie setzen ihre große Erscheinung ein und 
vergrößern sich noch durch das Aufstellen 
der Flügel. Dann führen sie zunächst ra-
sche Scheinangriffe durch, um Hund (und 
Herrchen) zu vertreiben. Spätestens hier 
sollte man rasch den Rückzug antreten, 
denn so wie bei jedem anderen großen 
Wildtier ist auch beim Nandu Respekt 
angebracht. Solange man von Jungtieren 
genügend Abstand hält, können Nandus 
jedoch ohne Gefahr beobachtet werden. In 
Autos sehen Nandus keine Gefahr. Sie lau-
fen nicht vor ihnen weg und wechseln auch 
am Tag über die Straßen. Da die Tiere einen 
hohen Körperschwerpunkt haben, kann es 
passieren, dass sie nach einem Autounfall 
einen der vorderen Sitze beanspruchen.

Zur Dokumentation von Sichtbeobach-
tungen gibt es seit 2012 die Internetseite 
www.nandu.info online. Hier können Beo-
bachtungen der Tiere einfach und schnell 
per Karte und Formular mit Angaben zur 
Gruppengröße, zum Verhalten und  Bildern 
an die  AG Nandumonitoring gemeldet wer-
den. Anhand der Meldungen können somit 
neue Ausbreitungsbereiche festgestellt und 
in die Untersuchungen und Zählungen inte-
griert werden.  Eine Anleitung für Beobach-
ter gibt es unter folgendem Link: www.nan-
du.info/Anleitung_Nandumonitoring.pdf

Frank Philipp und Dr. Roland Finke
Foto: Frank Philipp

Die Einführung des Nandus nach 
Deutschland erfolgte als Schautier 
für zoologische Gärten, die seit 
1860 diese eindrucksvollen Vögel 
ausstellen. Später, in den 1970er-
Jahren, wurden zunehmend auch 
privat Nandus gehalten. Nandus 
sind südamerikanische flugunfä-
hige Laufvögel. Sie ähneln dem 
berühmten Vogel Strauß, sind 
aber nicht mit diesem verwandt. 
Der Nandu (Rhea americana) er-
reicht eine Höhe von 1,30 bis 
1,50 Meter. In den Herkunfts-
ländern Brasilien, Bolivien, Para-
guay, Uruguay und Argentinien 
besiedelt er die großen Grasstep-
pen der Pampa und andere sa-
vannenähnliche Lebensräume. 
Nandus leben in Gruppen, die 
zumeist aus einem oder mehre-
ren geschlechtsreifen Männchen, 
mehreren Weibchen sowie Jung-
tieren zusammengesetzt sind.

140 Nandus leben in Nordwestmecklenburg

Nandus in Nordwestmecklenburg: Einzige wildlebende Population in Europa

Nordwestmecklenburg aktuell 
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Die Kreisvolkshochschule NWM informiert

Arbeitsstelle Gadebusch Januar/Februar 2015

Arbeitsstelle Grevesmühlen Januar 2015

Informationen und Raumanfragen zu den 
Kursen erhalten Sie in der KVHS NWM, Ar-
beitsstelle Grevesmühlen unter der Tel.-Nr. 
03881/719751. Schriftliche Anmeldungen sind 
über die Anmeldekarten im Programmheft 
2014/2015 oder in der Geschäftsstelle möglich. 
Online-Anmeldungen tätigen Sie bitte unter 
www.kreisvolkshochschule-nwm.de.

Informationen zu den Kursen und Einzelveranstaltungen erhalten Sie in der 
KVHS, Arbeitsstelle Gadebusch, unter der Tel.-Nr. 03886 70240 (während der 
Sprechzeiten). Anmeldungen sind persönlich in der Geschäftsstelle, per Post/Fax 
oder online unter www.kreisvolkshochschule-nwm.de möglich.

Politik, Gesellschaft, Umwelt
14FB10402      Einweisungslehrgang für Motorsägenführer  
      23.01.2015/18:00 – 21:15 Uhr

Kultur/Gestalten
15FB202A01  Märchen erfinden leicht gemacht 07.02.2015/10:00 Uhr/
Sa.
15FB205A05  Einfache Liedbegleitung mit Gitarre 26.01.2015/19:00 Uhr
15FB207A03  Ölmalerei                07.01.2015/18:00 Uhr
15FB207A01  Acryl-Malworkshop          17.01.2015/10:00 Uhr/Sa.
15FB207A04  Portrait, Aktmalen und Zeichnen      23.01.2015/17:00 Uhr
15FB207A05  Zeichnen                27.01.2015/18:30 Uhr

Gesundheit
15FB302A02  Pilates für Einsteiger              14.01.2015/17:30 Uhr
15FB304A01  Rücken fit               13.01.2015/16:00 Uhr
15FB31201  Schritt für Schritt abnehmen            22.01.2015/17:30 Uhr
15FB314S01  Auftanken statt burn-out                24.01.2015/09:00 Uhr
15FB301F01  Yoga für den Rücken                20.02.2015/15:00 Uhr
15FB301F02  Achtsamkeits-Yoga                20.02.2015/16:45 Uhr
15FB301F05  Hatha Yoga                 30.01.2015/19:00 Uhr

15FB314S02  Praktischer Buddhismus                  31.01.2015/10:00 Uhr
  für Mütter und Väter

Sprachen
15FB401B1    Sprechtraining Deutsch              17.02.2015/17:00 Uhr
15FB42A12A   Englisch A1 – 2. Semester              28.01.2015/18:30 Uhr
15FB42A21A    Englisch A2 – 1. Semester              21.01.2015/19:00 Uhr
15FB42A24B    Englisch A2 – 4. Semester               28.01.2015/19:00 Uhr
15FB45A11A    Schwedisch - Starter               19.01.2015/17:00 Uhr
15FB43A11A    Spanisch für die Reise               19.01.2015/18:30 Uhr
15FB48A11A    Italienisch – Starter               26.01.2015/17:30 Uhr
15FB49A1    Niederländisch               26.01.2015/18:30 Uhr
15FB4A118    Türkisch – Starter               27.01.2015/18:45 Uhr
15FB4A111    Russisch – Starter               27.01.2015/17:00 Uhr
14HB49A211    Russisch A2 -  Auffrischungskurs    26.01.2015/18:30 Uhr

Arbeit/Beruf
15FB502A01    Textverarbeitung mit Word             19.01.2015/17:30 Uhr
    (Grundlagen)     
15FB502A02    Tabellenkalkulation mit Excel          19.01.2015/19:00 Uh
    (Grundlagen)

Aktiv im Alter
15FB720701  Ölmalerei   07.01.2015/18:00 Uhr
15FB7301F1  Aktiv im Alter 20.02.2015/10:15 Uhr
15FB7303A1  Rücken fit  03.02.2015/09:30 Uhr
15FB7402F1  Englisch für TN  26.01.2015/17:30 Uhr
  mit guten Vorkenntnissen 
15FB7402F2  Englisch für TN  29.01.2015/17:30 Uhr/ 
  mit guten Vorkenntnissen Boltenhagen
15FB7504A  Bildbearbeitung 23.01.2015/16:30 Uhr
15FB7503A  Internet und E-Mail 23.01.2015/18:00 Uhr
15FB7504A  Bildbearbeitung 23.01.2015/16:30 Uhr

Politik, Gesellschaft, Umwelt
15FC10302  Reden unter erschwerten Bedingungen 28.01.2015/18:30 Uhr
15FC10401  Obstbäume richtig schneiden 
  Kursort: Obstplantage Boddin          21.02.2015/09:00 Uhr

Kultur, Gestalten
15FC207A03  Ölmalerei „Seenlandschaften nach  28.02.2015/09:00 Uhr
     Joyce Ortner“
15FC209A03  Verflixt und zugenäht – Nähkurs     19.02.2015/18:30 Uhr 
15FC209A04  Gut durch den Winter –               19.02.2015/17:00 Uhr
  Häkeln u. Stricken
15FC210A02  Filzen – Handwerk und Kunst          16.02.2015/19:00 Uhr
15FC211A01  Gemaltes Tagebuch               18.02.2015/18:00 Uhr
15FC211A02  Schmuckgestaltung - Workshop       25.02.2015/18:00 Uhr

Gesundheit, Prävention
15FC308A01  Stressbewältigung - Wochenendkurs 17.01.2015/10:00 Uhr
15FC312A01  Schritt für Schritt abnehmen            23.02.2015/18:00 Uhr

Sprachen
15FC42A11B  Englisch A1-1. Semester (Starter)      19.02.2015/18:00 Uhr
15FC42A22B  Englisch A2-2. Semester (Konversation)17.02.2015/18:00 Uhr
15FC43A12A  Spanisch A1-1. Semester (Starter)     11.02.2015/18:00 Uhr
15FC4A151  Portugiesisch A1-1. Semester (Starter)  14.01.2015/18:30 Uhr

Arbeit/Beruf
15FC502A01   PC-Grundlagenkurs für Einsteiger    18.02.2015/18:00 Uhr

Qualifizierung Tagespflegepersonen
15FC508A01    Modul 2.2.: Methodik und Didaktik 
    der ganzheitlichen Themenarbeit
    Kursort: Grevesmühlen, 13.01.2015/18:00 Uhr
15FC508A03    Modul 2.1.: Sprachförderung
    Kursort: Wismar, 28.02.2015/09:00 Uhr

15FC508A11    Modul 1.6.: Entwicklung im Gespräch
    Kursort: Grevesmühlen, 24.02.2015/18:00 Uhr

Qualifizierung Tagespflegepersonen/Erzieher/innen:
15FC509A03    „Vollwertige Ernährung in der Kita und Tagespflege“  
         Kursort Grevesmühlen, 21.02.2015/09:00 Uhr

Qualifizierung Erzieher/innen:
15FC510A01    Modul 3.2.: „Klug sein allein genügt nicht“  
    17.01./24.01.15/09:00 Uhr, Kursort: Grevesmühlen
 
Aktiv im Alter
15FC7211A1  Schmuckgestaltung - Workshop       25.02.2015/14:00 Uhr
15FC7304F1  Gelenkschule - Sanfte Bewegung        18.02.2015/15:30 Uhr
15FC7502A3  Grundlagenkurs PC für Einsteiger/innen 20.02.2015/08:30 Uhr
15FC7503A1  Internetkurs für Senioren               20.02.2015/11:00 Uhr
15FC750602  Computersprechstunde                20.02.2015/13:00 Uhr

Bezugsadressen:
•  Landkreis Nordwestmecklenburg  

Kreisarchiv, Börzower Weg 3,   
23936 Grevesmühlen

•  Buchhandlung Emil Hempel   
Marienstraße 2, 23923 Schönberg

•  Buchhandlung Schnürl & Müller GbR 
Wollbrügger Straße 8,19205 Gade-
busch oder Wismarsche Str. 8, 23936 
Grevesmühlen

•  Bücher im MEZ   
Marktstraße 1, 23968 Gägelow

•  Buchhandlung Inge Peplau e.k.  
Krämerstraße 23, 23966 Wismar  
oder Wismarsche Straße 41,   
23936 Grevesmühlen

•  Buchhandlung Benno Schoknecht 
Schlossstraße 20, 19053 Schwerin

•  Buchhandlung Hugendubel  
Hinter dem Rathaus 21, 23966 Wismar 
oder     
 Grabenstraße 1, 19061 Schwerin 
(ahf.wsc@hugendubel.de)

Einblicke-Serie – interessante und informative 
Betrachtungen in und aus Nordwestmecklenburg

Der Autor Klaus Puppe gilt als einer der profun-
desten Kenner des Rotwildes in Deutschland. 
Gemeinsam mit 20 Co-Autoren hat er ein ein-
zigartiges Werk über diese größte Schalenwild-
art in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen. 
Als Grundlage galt das Werk „Das Rotwild im 
Land der Seen und Wälder“ aus dem WAGE-
Verlag, das nun wesentlich erweitert geogra-
phische Lücken schließt.
Über die Entstehung und Entwicklung der sehr 
unterschiedlichen Lebensräume, deren  Wie-
derbesiedlung durch das Rotwild nach 1945 
und deren Bestandsentwicklung über die DDR-

Zeit bis heute, zeichnen die Autoren ein umfas-
sendes Bild dieser faszinierenden Wildart.
Der Maler Werner Siemers hat die 130 stärks-
ten Hirschgeweihe, unter ihnen auch den Pom-
mern-Giganten aus 2014, eindrucksvoll in Sze-
ne gesetzt. Der Autor beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf die Auswertung der Zusammen-
hänge von Körper- und Geweihentwicklungen 
des Rotwildes in den Altersklassen. 
Die seit Jahrzehnten geführten Streckensta-
tistiken im Osten Deutschlands erlauben es 
dem Autor zudem, aus deren Analyse Schluss-
folgerungen zu ziehen und wissenschaftlich 

fundierte Empfehlungen für eine nachhaltige 
Rotwildbewirtschaftung in ganz Deutschland 
zu geben.
Die Deutsche Wildtier Stiftung ruft nicht nur 
im Interesse der Jägerschaft dazu auf, mit dem 
Rotwild als heimische Wildart verantwortungs-
bewusst umzugehen und es für die Nachwelt 
zu erhalten.:
Erhältlich im Buchhandel oder bei uns:
NWM-Verlag Grevesmühlen, Große Seestraße 
11, 23936 Grevesmühlen
Tel.: 03881-2339, www.nwm-verlag.de

Im Land der Hirsche – Die Bibel für nachhaltige Rotwildbewirtschaftung



Regionale Online-Anbieter
Stand 01/2015

Sie wollen auch online handeln? Sie wollen auch, 
dass jeder in der Region Ihre Internetadresse 
kennt? Dann rufen Sie uns an – für schlappe 5,- 
Euro im Monat sind Sie drin!
cw Nordwest Media Verlagsgesellschaft mbH
Große Seestraße 11 • 23936 Grevesmühlen
Fon 03881 / 2339 • Fax 03881 / 79143
E-Mail: info@nwm-verlag.de

ABFALLWIRTSCHAFT NWM… 
E-Mail: info@awb-nwm.de

AUFKLEBER… 
www.nwm-verlag.de

AUTO… 
wwww.auto-kraul.de

BÜCHER… 
www.peplau.de
E-Mail: die-buchhandlung@t-online.de
www.nwm-verlag.de

DRUCK… 
www.nwm-verlag.de

GESUNDHEITSSPORT & TANZ
www.trainer-anja.de

FRIEDHOFSGÄRTNEREI… 
www.daenhardt.de

GESUNDHEIT & FITNESS…
www.vital-ins-alter.com

GRUNDSTÜCKSPFLEGE…
www.haga-ziethen.de

IMMOBILIEN… 
www.wigger-immobilien.de
www.bauer-immobilien-wismar.de

KAMINE…
www.mablo.de

RECHTSANWÄLTE… 
www.rechtsanwalt-behl.de

SCHILDER… 
www.nwm-verlag.de

TANZSCHULE… 
www.TanzmausInka.de

TEXTILDRUCK… 
www.Textildruck-Wismar.de

VERSICHERUNGEN…
E-Mail: hans-peter.siedel@barmenia.de

WERBUNG… 
www.nwm-verlag.de

@  Wir handeln online  @

Impressum Der NORDWESTBLICK, das Informationsblatt des 
Landkreises Nordwestmecklenburg und das amtliche Mittei-
lunsblatt des Zweckverbandes Grevesmühlen, erscheint monat-
lich und wird an alle Haushalte in Nordwestmecklenburg und 
Wismar kostenlos verteilt.

Herausgeber  Landkreis Nordwestmecklenburg
                      Die Landrätin, Rostocker Str. 76, 23970 Wismar

Verantwortlich für den Inhalt 
Pressestelle Petra Rappen
 p.rappen@nordwestmecklenburg.de

Verlag  NWM-Verlag, Große Seestraße 11, 
 23936 Grevesmühlen
 Tel.: 03881 / 2339, info@nwm-verlag.de

Vertrieb Ehem. Kreis GVM & WIS
 OZ-Vertrieb, Rostock,
 Ehem. Kreis GDB + Amt Warin
 Mecklenburger Zeitungsvertriebs GmbH,
 Gutenberg Straße 1, 19061 Schwerin

Verbreitungsgebiet Landkr. Nordwestmecklenburg

Auflage 76.000 Exemplare

Anzeigen NWM-Verlag Grevesmühlen
 Tel.: 03881 / 2339, info@nwm-verlag.de

Abonnement   Über cw Nordwest Media
 Große Seestraße 11, 23936 Grevesmühlen
 Jahresabonnement: 30,00 @
 Einzelne Exemplare:  3,00 @

Es gilt die Preisliste Nr. 4 vom 01. September 2011. Für unauf-
gefordert eingesandte Manuskripte, Bilder und Zeichnungen 
wird keine Gewähr übernommen. Die Redaktion behält sich 
das Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. 
Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet. Download unter: 
www.nordwestmecklenburg.de
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Die Kreisvolkshochschule NWM informiert

Beginn: Freitag, 27. Februar 2015, 15:00 Uhr • Orte: Warin, Am Markt 1 • Grevesmühlen, Rehnaer Straße 51 
(Gymnasium am Tannenberg) • Tel.: 03881 – 71 97 51 • Anmeldung: www.kreisvolkshochschule-nwm.de

Die Schönheit unserer Naturküste und ihres Hinterlandes führt 
immer mehr Touristen nach Nordwestmecklenburg. Die typische 
Mecklenburger Landschaft bedeutet daher nicht nur eine hohe Le-
bensqualität für uns, sondern ist gleichzeitig eine wichtige Grund-
lage der regionalen Wirtschaft.
In Kooperation mit dem Fachdienst Umwelt des Landkreises und 
der Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung 
am Landesamt für Umwelt, Natur und Geologie Mecklenburg-Vor-
pommern bietet die Kreisvolkshochschule Nordwestmecklenburg 
einen Kurs zum „Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer für 
das „Nordwestmecklenburgische Hügelland und die angrenzende 
Ostseeküste“ sowie den „Naturpark Sternberger Seenland“ an. 

Die Teilnehmer sollen als Botschafter der Region gezielt darauf 
vorbereitet werden, Gästen die landschaftlichen Schätze unserer 
Heimat ansprechend vorzustellen und Naturerlebnisse zu vermit-
teln. Ziel ist es, den Teilnehmern alles Notwendige an die Hand 
zu geben, damit sie sich als kompetente Natur- und Landschafts-
führer nebenberuflich selbstständig machen können. Zu diesem 
Zweck wird der Lehrgang spezielle Kenntnisse mit direktem prak-
tischem Bezug auf Naturführungen in der Region vermitteln. Da-
bei wird das Themenspektrum von regionsspezifischem natur- und 
heimatkundlichem Wissen über didaktische und pädagogische 
Gesichtspunkte von Naturführungen bis hin zu rechtlichen und 
wirtschaftlichen Aspekten einer selbstständigen Tätigkeit als Na-
tur- und Landschaftsführer reichen. Hierfür konnte ein großes 
Team spezialisierter Dozenten gewonnen werden. So ist sicher-
gestellt, dass für alle Lehrinhalte ausgewiesene Experten zur Ver-
fügung stehen.
Die Ausbildung und die abschließende Prüfung entsprechen den 
Anforderungen des bundesweiten Arbeitskreises der staatlich 

getragenen Umweltbildungsstätten (BANU). Das erworbene Zer-
tifikat ist daher bundesweit als Ausweis von kompetenten und 
auf die jeweilige Region spezialisierten Natur- und Landschafts-
führern anerkannt. Der Lehrgang findet in Grevesmühlen und in 
Warin statt. Er beginnt am Freitag, den 27.02.2015 und umfasst 
70 Unterrichtsstunden an 4 verlängerten Wochenenden bis zum 
Prüfungstag am 27.06.2015.

Die Kursgebühr beträgt 450,00 Euro. Wenn die Voraussetzungen 
vorliegen, können 50 % der Kursgebühren über die Bildungsprä-
mie gefördert werden. Unabhängig davon ist selbstverständlich 
eine individuelle Ratenzahlung möglich.

Bei Interesse beantwortet der Leiter der Kreisvolkshochschule, Herr 
Roland Hollmann, gern weitere Fragen (Tel: 03881 – 71 97 51).

Modul I 
FR, 27.2.2015, Warin, 15:00 – 19:15 Uhr
SA, 28.2.2015, Warin, 09:00 – 20:00 Uhr
SO, 01.3.2015, Warin, 09:00 – 13:00 Uhr
Modul II 
FR, 27.3.2015, Grevesmühlen, 15: – 19:15 Uhr
SA, 28.3.2015, Grevesmühlen, 09: – 18:45 Uhr
SO, 29.3.2015, Grevesmühlen, 09: – 13: Uhr

Modul III (Regionalmodul) für die Region 
„Naturpark Sternberger Seenland“
FR, 24.4.2015, Warin, 08:00 – 17:00 Uhr
SA, 25.4.2015, Warin, 08:00 – 17:30 Uhr
für die Region „Nordwestmecklenburgisches Hügelland 
und angrenzende Ostseeküste“
FR, 24.4.2015, Grevesmühlen,15:00– 19:30 Uhr
SA, 25.4.2015, Grevesmühlen, 9:00 – 18:30 Uhr
SO, 26.4.2015, Grevesmühlen, 9:00 – 13:00 Uhr
Modul IV 
FR, 29.5.2015, Grevesmühlen, 15:00 – 21:00 Uhr
SA, 30.5.2015, Grevesmühlen, 9:00 – 19:45 Uhr
SO, 31.5.2015, Grevesmühlen, 9:00 – 13:30 Uhr

Abschluss: Im Laufe des Lehrgangs ist von den Teilnehmenden 
eine Führung in schriftlicher Form auszuarbeiten. Abgabetermin 
für diese Beleg- bzw. Hausarbeit ist Freitag, 12. Juni 2015. 
Die schriftliche Prüfung zu allen Lehrgansinhalten in Multiple- bzw. 

Single-Choice-Form findet statt am Samstag, den 27. Juni 2015 
von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Direkt im Anschluss daran er-
folgt die mündliche Prüfung (Präsentation der in der Hausarbeit 
konzipierten Führung) in zwei Gruppen in der Zeit von 10:45 Uhr 
– 16:00 Uhr.

Übergabe der Zertifikate: 27. Juni, 16:30 Uhr im Forum des Gym-
nasiums am Tannenberg Grevesmühlen

Bildungsprämie
Durch die Beantragung der Bildungsprämie vor Beginn der Maß-
nahme können Sie 50 % Ihres Eigenanteils bzw. der Gebühren un-
ter bestimmten Voraussetzungen erstattet bekommen. Die Termine 
für den Erwerb einer Bildungsprämie erhalten Sie in folgenden 
Beratungsstellen:
• Agentur der Wirtschaft, Doberaner Straße 114, 18057 Rostock, 
Tel. 0381-444 38005 (Frau Buchfink) bzw. 0381-444 005 (Herr 
Eggert) bzw. Hanseatische Weiterbildungs- und beschäftigungs-
gemeinschaft Rostock gGmbH, Frau Spunk, An der Jägerbäk 3-4, 
18069 Rostock, Tel. 0381 / 80 70 725 bzw. 80 70 771
• BilSE-Institut für Bildung und Forschung GmbH, Frau Krüger, 
Heinrich-Mann-Str. 2a, 19053 Schwerin, Telefon: 0385/ 555 9333
• Weiterbildungsverbund Lübeck, Wirtschaftsförderung Lübeck 
GmbH - Projektbereich Weiterbildung, Herr Möller, Falkenstraße 
11, 23564 Lübeck,Tel.: 0451 / 70 65 541. Bitte nehmen Sie mög-
lichst zeitnah Kontakt zu der Beratungsstelle Ihrer Wahl auf und 
vereinbaren Sie im Fall einer Fördermöglichkeit einen Termin.

VHS-Kurs „Zertifizierte/r Natur- und Landschaftsführer/in (ZNL)“ 2015
Zeitplan für den ZNL-Kurs:

Zertifizierte/r Natur- und Landschaftsführer/in für die Regionen 
„Nordwestmecklenburgisches Hügelland und angrenzende Ostseeküste“ 

sowie „Naturpark Sternberger Seenland“

Foto: Manfred Seibke
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•  Organisation von Ausflügen für Schulklassen, Kinder-, 
Sportgruppen sowie Seniorenvereine und vieles mehr!

• Weitere Fahrten auf Anfrage erhältlich! 
• Mindesteilnehmerzahl: 25 Personen

Die  Wanderausstellung  
"Aufbruch im Norden" 
ist im Städtischen Museum, 
Kirchplatz 5 in Grevesmühlen, 
noch bis zum 30. Januar zu sehen

Bereits zum 17.Mal präsentiert sich der Landkreis Nordwest-
mecklenburg auf der Grünen Woche in Berlin. Unter dem 
Dach des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern 
wird mit touristischen Angeboten unserer Region geworben. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Neueröffnung von Schloss 
Bothmer in Klütz am 23. Mai. Des weiteren sind als Ausstel-
ler in der Mecklenburg-Vorpommern-Halle 5.2b dabei die 
Hanse-Sektkellerei Wismar, das Restaurant „Seeperle“ aus 
der Hanse-und Kreisstadt sowie die Molkerei Rücker und der 
Hanseatische Köcheklub. Die Grüne Woche findet vom 16. 
bis zum 25. Januar statt.

Nordwestmecklenburg auf der Grünen Woche dabei


